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1.  Rechtsgrundlagen 
 

Baugesetzbuch – BauGB –in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 394) geändert worden ist. 

Baunutzungsverordnung – BauNVO – in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. 
November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist. 

Landesbauordnung Baden-Württemberg Gesetz vom 08.08.1995 (GBl. S. 617), in Kraft 
getreten am 01.01.1996 zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.03.2025 (GBl. S. 25) m.W.v. 
28.06.2025 

Planzeichenverordnung – PlanZV 90 –vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden 
ist. 
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2.1 Räumlicher Geltungsbereich  
Für den räumlichen Geltungsbereich der Satzung zum Bebauungsplan „Unter Stürzkreut I - 
6. Änderung - KITA Hebelstraße“ ist der zeichnerische Teil vom 11.08.2025 (Stand Entwurf) 
maßgeblich.  

2.2 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
2.2.1 Fläche für Gemeinbedarf – Zweckbestimmung„KITA“ (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 
BauGB) 
 
Zulässig ist eine Einrichtung als Kindertagesstätte 
 

2.3 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16-21 BauNVO) 

2.3.1 Fläche für Gemeinbedarf – Zweckbestimmung„KITA“ 

− Die Festsetzungen zur max. Größe der Grundfläche sowie zur Höhe der baulichen 
Anlage (Gebäudehöhe) ist dem zeichnerischen Teil zu entnehmen. 

 
− Die Gebäudehöhe ist das Maß von der Erdgeschossfußbodenhöhe bis zur höchsten 

Stelle der Dachhaut (First bzw. Attika) zu messen. 

2.4 Bauweise / überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 
 2.4.1 Bauweise § 22 BauNVO 
 
Als Bauweise wird die offene Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO festgesetzt.  
 
2.4.2 Überbaubare Grundstücksflächen § 23 BauNVO 
 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen in der Planzeichnung 
festgelegt.  
  
 

2.5 Flächen für Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 BauNVO) 
2.5.1 Flächen für Stellplätze, Carports, Garagen und Tiefgaragen  
  
Stellplätze sind nur innerhalb der Flächen mit der Zweckbestimmung Stellplätze zulässig. 
 

2.6 Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
Die Verkehrsflächen sind entsprechend der Planzeichnung festgesetzt als Öffentliche 
Straßenverkehrsfläche mit Zweckbestimmung öffentliche Parkfläche. 
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2.7 Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

2.7.1 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB  
 
Die in der Planzeichnung gekennzeichneten Sträucher/ Hecken sind anzupflanzen.  
Ver- und Entsorgungsleitungen müssen außerhalb des Wurzelbereichs von Bäumen liegen. 
Der Wurzelbereich umfasst den kompletten Kronenbereich plus 1,5 m Sicherheitsabstand. 
Bei Abgang eines zum Erhalt festgesetzten Baumes ist dieser mit einem gleichwertigen 
Baum gemäß beigefügter Pflanzliste zu ersetzen. 
 
 
2.7.2 Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB 
 
Die in der Planzeichnung gekennzeichneten Bäume und Sträucher/Hecken sind 
zu erhalten. Bei Abgang eines zum Erhalt festgesetzten Baumes ist dieser mit 
einem gleichwertigen Baum gemäß beigefügter Pflanzliste zu ersetzen. Die Gehölze sind 
während der Bauphase vor Beeinträchtigungen, wie z.B. Beschädigungen im Wurzelbereich, 
Verdichtungen, mechanische Schädigungen, Schutz vor umweltgefährdenden Stoffen etc. zu 
schützen. Es ist die DIN 18920 „Schutz von Bäumen bei Baumaßnahmen“ in Verbindung mit 
der Richtlinie für die Anlage von Straßen (RAS-LP 4: Schutz von Bäumen, 
Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen) einzuhalten. 
 

3. Umweltschützende Festsetzungen – Grünordnerische Festsetzungen 
 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 
 
V1 Dauerhafter Erhalt von Gehölzen und Baumschutz 
Alle im Bestandsplan eingezeichneten Bäume sind dauerhaft zu erhalten. Der Baum Nr. 8 
wird innerhalb des Geltungsbereiches verpflanzt. Die zu erhaltenden Bäume sind während 
der gesamten Bauzeit sicher vor Beeinträchtigungen und Beschädigungen zu schützen. Es 
sind Schutzeinrichtungen gegen Überfahren im Kronen- und Traufbereich (z.B. durch 
Bauzäune) vorzusehen. Keine Lagerung von Baustellenmaterial im Kronenbereich. 
Beachtung der DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen 
bei Baumaßnahmen“. 
Es gilt die Baumschutzsatzung der Stadt Radolfzell.. 
 
 
 
 

3.2 Minimierungsmaßnahmen 
 
M1 Verwendung offenporiger Beläge (§ 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO, § 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB) 
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Parkierungs- und Hofflächen sowie Fußwege sind mit offenporigem, wasserdurchlässigem 
Belag auszuführen. 
Geeignete Beläge sind z. B. Schotterrasen, Drainpflaster, Rasenfugenpflaster. 
 

M2 Schutz des Oberbodens durch fachgerechte Zwischenlagerung und 
Wiederverwendung  
 
Fachgerechter Abtrag und Wiederverwertung des Oberbodens auf dem Grundstück bzw. in 
möglichst unmittelbarer Umgebung (BodSchG BW §§ 1-4, 12). Lagerung des Oberbodens in 
Mieten von höchstens 2 m Höhe. Bei Lagerung länger 6 Monate ist eine fachgerechte 
Zwischenbegrünung einzusäen. 
 

M3 Dezentrale Rückhaltung von unbelasteten Niederschlagswässern  
Die Weiterverwendung von Regenwasser oder dessen Rückführung in den natürlichen 
Wasserkreislauf ist anzustreben. Möglichkeiten zur Reduzierung der Abflussmengen auf 
dem Grundstück sind die Rückhaltung und Verdunstung vor Ort. Geeignete Maßnahmen 
sind z.B. Zisternen zur Brauchwassernutzung und Gartenbewässerung sowie die Installation 
einer Dachbegrünung. Eine Versickerung auf dem Grundstück ist aufgrund der 
Bodenverhältnisse nicht möglich. 
 
M4 Angepasste Beleuchtung (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 
Die Beleuchtung ist auf das für die Sicherheit absolut notwendige Mindestmaß zu 
reduzieren. Für die öffentliche und private Außenbeleuchtung sind umwelt- und 
insektenschonende, dimmbare Leuchtmittel (z.B. dimmbare, warmweiße LED-Leuchten, 
Lichttemperatur unter 3000 K) in nach unten strahlenden Lampenträgern zu verwenden. Die 
Leuchtkörper sind vollständig eingekoffert, der Lichtpunkt befindet sich im Gehäuse. Die 
Beleuchtungsintensität ist zwischen 23.00 Uhr und 5.00 Uhr zu reduzieren. 
 
M5 Kleintierfreundliche Einzäunung (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 
Sockelmauern sind nicht zulässig. Zäune und sonstige Barrieren sollten mindestens 10 cm 
über dem Boden enden. 
 
M6 Dachbegrünung (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 
Da sich durch die Planung die vorhandene innerstädtische Grünfläche verkleinert, wird eine 
Begrünung des Daches empfohlen. Der Mindestaufbau der Substratschicht der 
Dachbegrünung beträgt 12 cm. Zur Bepflanzung geeignet sind Arten der Mager-, Trocken- 
und Halbtrockenrasen (z. B. Saatmischung der Firma Syringa: M10 – extensive 
Dachbegrünung oder der Fa. Rieger-Hofmann: Nr. 18 Dachbegrünung / Saatgut oder Nr. 19 
Dachbegrünung/Sedumsprossen). Ansaatstärke: ca. 2 g/m² bzw. 40–70 g/m². Die 
Dachbegrünung ist auf Dauer zu erhalten. Beachtung der FLL-Richtlinien für 
Dachbegrünungen. Eine Kombination mit Photovoltaik/Solarthermie ist zulässig. 
 
M7 Vermeidung von Transparenzsituationen und großflächig spiegelnden 
Glasscheiben (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
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Glasfronten sind so zu gestalten und zu behandeln (Materialwahl, Strukturierung, 
Beschichtung), dass diese von Vögeln wahrgenommen werden können und Spiegelungen 
unterbleiben. Das Merkblatt der Schweizerischen Vogelwarte Sempach „Vogelfreundliches 
Bauen mit Glas“ in der jeweils aktuellsten Fassung ist anzuwenden (www.vogelglas.info, 
Schweizer Vogelwarte/ Schmid, H., Doppler, W., Heynen, D. & Rössler, M. (2012): 
Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht. 2. Überarbeitete Auflage. Sempach). 
 
M8 Artenschutz am Haus  
 
Der Bauträger sollte auf Möglichkeiten zur Integration von Fledermausquartieren und 
Brutmöglichkeiten für Vogelarten in Gebäudefronten und zur Schaffung weiterer Brut- und 
Unterschlupfmöglichkeiten hingewiesen werden. 
 
 

4. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen  

 
Rechtsgrundlage  

 
Landesbauordnung Baden-Württemberg Gesetz vom 08.08.1995 (GBl. S. 617), in Kraft 
getreten am 01.01.1996 zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.03.2025 (GBl. S. 25) m.W.v. 
28.06.2025 

4.1  Freiflächen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 
Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind, soweit sie nicht für Stellplätze, Zufahrten und 
Zugänge verwendet werden, als Grünflächen gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu 
unterhalten. Lose Stein- und Materialaufschüttungen sind unzulässig 

5. Hinweise 
 

5.1 Denkmalschutz 
 
Da archäologische Funde nicht ausgeschlossen werden können, ist der Beginn von 
Erdarbeiten frühzeitig vor Baubeginn dem Kreisarchäologen (Am Schlossgarten 2, 78224 
Singen, 07731/61229 oder 0171/3661323) mitzuteilen. Werden beim Abtrag des 
Oberbodens archäologische Fundstellen entdeckt, ist für eine archäologische 
Rettungsgrabung eine öffentlich-rechtliche Investorenvereinbarung mit dem Land Baden-
Württemberg, vertreten durch das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium 
Stuttgart (Arbeitsstelle Hemmenhofen, Fischersteig 9, 78343 Gaienhofen, Tel. 07735/93777-
0) abzuschließen, in  welcher die Rahmenbedingungen der Rettungsgrabung geregelt 
werden. Dies ist bei der terminlichen Planung des Bauvorhabens zu berücksichtigen. 

Gemäß § 20 Denkmalschutzgesetz sind auch im weiteren Bauverlauf etwaige Funde 
(Scherben, Knochen, Mauerreste, Metallgegenstände, Gräber, auffällige 
Bodenverfärbungen) umgehend dem Kreisarchäologen oder dem Landesamt für 
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Denkmalpflege zu melden und bis zur sachgerechten Dokumentation und Ausgrabung im 
Boden zu belassen. Mit Unterbrechung der Bauarbeiten ist gegebenenfalls zu rechnen und 
Zeit zur Fundbergung einzuräumen. 

5.2 Altlasten 
 
Im Bereich des Plangebietes befinden sich nach derzeitigem Kenntnisstand keine altlasten-
verdächtigen Flächen. Werden bei den Baumaßnahmen verdächtige Flächen festgestellt 
(z.B. Müllablagerungen, Verunreinigungen des Bodens, etc.) ist dies unverzüglich dem 
Landratsamt Konstanz anzuzeigen. 

5.3 Schutz des Grundwassers 
 

Während der Bauphase ist darauf zu achten, dass keine wassergefährdenden Stoffe (Öle, 
Fette, Diesel, etc.) in den Boden gelangen. 

Sollte im Zuge der Bauarbeiten Grundwasser erschlossen werden (gesättigter Bereich), so 
ist dieser Aufschluss nach § 49 Abs. 2 und 3 Wasserhaushaltsgesetz für Baden-
Württemberg (WHG) in Verbindung mit § 37 Abs. 4 Wassergesetz für Baden-Württemberg 
(WG) unverzüglich beim Landratsamt Konstanz – Amt für Wasser- und Bodenschutz – 
anzuzeigen. 

Etwaige Grundwasserhaltungen bedürfen einer wasserrechtlichen Erlaubnis. 

5.4 Bodenschutz 
 
Das Bauvorhaben sollte auf bereits überbauten, versiegelten Flächen oder aber von 
Flächen, die im Zuge einer späteren Überbauung sowieso in Anspruch genommen werden, 
erfolgen. Allgemein sollten Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß begrenzt werden. 

Reduzierung von Erdmassenbewegungen und Versiegelung auf das notwendige Maß.  

Sachgemäße Behandlung von Oberboden bei temporärer Entnahme und Zwischenlagerung, 
bodenschonende Lagerung und Wiedereinbau. Fachgerechter Umgang mit Bodenmaterial 
bei Umlagerungen. Die DIN 19731 ist anzuwenden. Flächensparende Ablagerung von 
Baustoffen, Aufschüttungen, Ablagerungen unter Beachtung der DIN 18915 „Bodenarbeiten“.  

Bodenverdichtung und Minderung von Deckschichten ist zu vermeiden 

 

 

 

 

5.5 Baumschutz 
 
Im gesamten Baugebiet gilt die Baumschutzsatzung der Stadt Radolfzell. Sind Eingriffe in 
den Baumbestand unumgänglich, muss eine Abstimmung mit der Abteilung Umwelt und 
Natur der Stadt Radolfzell erfolgen. 
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5.6 Rodung von Gehölzen außerhalb der Vegetationsperiode 
 
Um erhebliche Beeinträchtigungen von Tierarten zu vermeiden, welche die Gehölze als 
Lebensraum nutzen, sind sämtliche Rodungsarbeiten außerhalb der Vegetationsperiode im 
Zeitraum vom 01. November bis zum 28. Februar durchzuführen. 

5.7 Nachbarschutz 
 
Bei der Pflanzung von Gehölzen (Bäume, Sträucher und Hecken) im Bereich von 
Grundstücksgrenzen, sind die Vorschriften des privaten Nachbarrechtes zu berücksichtigen. 

5.8 Vogelschlag an Glas 
 
Zur Verhinderung von Vogelschlag  sind an Fensterfronten mit großen Glasflächen folgende 
Maßnahmen zu ergreifen: 

Transparente Scheiben für Vögel sichtbar machen durch geprüfte Markierungen am Glas 
z.B. durch Siebdruckverfahren oder Folien (Hinweis auf die Broschüre der Vogelwarte 
Sempach „Vogelfreundliches Bauen mit Glas“). Ausgeschlossen werden transparente 
Terrassenbereiche, freistehende transparente Scheiben, Sonnenschutzgläser oder andere 
reflektierende Gläser und Eckverglasungen. 

Reflexion sollen vermindert werden durch: Geprüfte Markierungen am Glas oder durch 
bauliche Maßnahmen wie z.B. außenliegendem Sonnenschutz. UV reflektierendes Glas darf 
nicht zum Einsatz kommen. 

Verschattungselemente sollen einen maximalen Abstand zueinander von 10 cm haben. Bei 
größeren Zwischenräumen sind die dahinter liegenden Scheiben zusätzlich mit 
Vogelschutzmarkierungen zu versehen. 

Auf das Tötungs- bzw. Verletzungsverbot von wild lebenden Vögeln gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) wird hingewiesen. 

5.9 Photovoltaik-Anlagen 
 
Je nach Dachform und Ausrichtung sollen solare Potentiale für die energetische Ausnutzung 
von Gebäuden genutzt werden. (circa 10 m² solarthermische Nutzung pro Haushalt) 

5.10 Werbeanlagen 
 

Nach § 22 Abs. 5 StrG ist jegliche Werbung in der Anbauverbotszone (15 m bei 
Kreisstraßen) verboten. Eventuell geplante Werbeanlagen dürfen daher nicht auf den 
Verkehr der Kreisstraße ausgerichtet und von dort aus lesbar sein. Nicht gestattet sind 
folgende Werbeanlagen: 

− Anlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht (z.B. Himmelsstrahler) 
− Werbeanlagen mit wechselnden Bildern 
− mobile Werbeanlagen 



   

 

 

11 

 

 

5.11 Starkregenereignisse 
 

Im Rahmen des Klimawandels kann es verstärkt zu Starkregenereignissen und in der Folge 
zu wild abfließende Oberflächenwasser oder Schichtenwasser bzw. zu sehr hohen 
Grundwasserständen kommen. Hinsichtlich dieser Gefahren wird die Einhaltung folgender 
baulicher Rahmenbedingungen empfohlen:  

Die Oberkante des Rohfußbodens des Erdgeschosses sollte, so das Gebäude nicht in  einer 
Hanglage bzw. über dem angrenzenden Gelände liegt, mindestens ca. 25 cm über  der 
Oberkante der am Grundstück anliegenden Straße liegen. 

Das Gebäude sollte bis 25cm über OK geplantem Gelände wasserdicht errichtet   werden 
(Keller wasserdicht und ggf. auftriebssicher, dies gilt auch für Kelleröffnungen,   
Lichtschächte, Zugänge, Installationsdurchführungen etc.). 

 

 

 

 

 

 

Radolfzell, den  

 

 

 

Simon Gröger                                        Ulf Millauer  

Oberbürgermeister                   Fachbereichsleiter Stadtplanung und Baurecht 

 

 

 

6. Anhang 
6.1 Pflanzlisten 
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